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LEGENDE
ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSKONZEPT
FREIRAUMSCHUTZ

GRENZEN DER SIEDLUNGSENTWICKLUNG

BAULICHE ENTWICKLUNG

Siedlungsrand§ 31(1)d,e

§ 31(1)d,e Maximale Siedlungsgrenzen
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AXAMER LIZUM

FREIHALTEFLÄCHEN
NATURWERTEPLAN

ENTWICKLUNGSRÄUME

Freihaltefläche für Landschaftsschutz/Erholungsfunktion in der Kulturlandschaft

Freihaltefläche für Biotopschutz in der Kulturlandschaft

Entwicklungsraum für Erholungsfunktion

Entwicklungsraum für naturkundlich wertvolle Flächen

sonstige Flächen
SONSTIGE FLÄCHEN

ÖRTLICHES RAUMORDNUNGSKONZEPT
AXAMS

1. Fortschreibung

Überlagerung der festgelegten
Freihalteflächen / Entwicklungsräume

mit den Freihalteflächen / Entwicklungsräumen gem.
Naturwerteplan

M 1:5.000

4 Ha
1:5.000

 
LÄNGEN- UND FLÄCHENMAßSTAB
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ÜBERSICHTSDARSTELLUNG 1:40.000

ÖRK - KONFLIKTE

KENNTLICHMACHUNGEN

Oberflächengewässer Q: DKM, 2015

Q: tiris, 2013Wald

Bauland und für bauliche Zwecke vorgesehene 
Sonder- und Vorbehaltsflächen (Stand: 08.2013)

ERWEITERUNGS- UND RÜCKWIDMUNGSFLÄCHEN
Erweiterungsflächen bzw. Festlegung von Sonderflächen

Rückwidmungsflächen

bereits baulich genutzte Erweiterungsflächen und daher nur 
bedingt als Erweiterung des baulichen Entwicklungsbereichs zu
bewerten.

§ 27(2)h Landwirtschaftliche FreihalteflächenFL 1

FL 2 § 27(2)h Landwirtschaftliche Freihalteflächen

Forstwirtschaftliche Freihalteflächen§ 27(2)iFF

Landschaftlich wertv. Freihalteflächen§ 27(2)jFA

Ökologisch wertv. Freihalteflächen§ 27(2)jFÖ

Erholungsraum - Freihaltefläche§ 27(2)kFE


